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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Loredana 
Rita Moncada 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Frau Loredana Rita Moncada, 
letzte bekannte Anschrift Eschenstr. 2 in 47495 Rheinberg, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 22.08.2024, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
GE-LO1978, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 165 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 22.08.2024 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  Güldenbog 
___________________________________________________________________ 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Ahmad 
Aljnaidi 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1 - hat an Herrn Ahmad Aljnaidi letzte bekannte Anschrift 
Johanniterstr. 26, 44787 Bochum den Bescheid des Kreises Wesel vom 07.06.2024- 
Aktenzeichen 01066981882 (SB 7) erlassen.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich FD 36-1-1, 
Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 175 während der Öffnungszeiten vom 
Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 23.08.2024  
Kreis Wesel  
Der Landrat  
FD 36-1-1  
Im Auftrag  
gez. Zach 
___________________________________________________________________ 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Christa 
Elisabeth Schürcks 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1 - hat an Frau Christa Elisabeth Schürcks letzte 
bekannte Anschrift Neufelder Weg 73C, 47608 Geldern den Bescheid des Kreises 
Wesel vom 12.08.2024- Aktenzeichen 01067030636 (SB 19) erlassen.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich FD 36-1-1, 
Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 155 während der Öffnungszeiten vom 
Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 23.08.2024 
Kreis Wesel  
Der Landrat  
FD 36-1-1  
Im Auftrag  
gez. Lanfermann 
___________________________________________________________________ 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Shivan Bibo 
Yousif Yousif 
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1-4 Straßenverkehr - hat an Shivan Bibo 
Yousif Yousif, letzte bekannte Anschrift: Wielandstr. 26, 46535 Dinslaken einen 
Bescheid über eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 26.08.2024, 
Aktenzeichen 36-1-4.60 erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1-4 
Straßenverkehr, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 170 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung  
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 26.08.2024 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Rutert 
___________________________________________________________________ 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Cristian 
Damaschin 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1 - hat an Herrn Cristian Damaschin letzte bekannte 
Anschrift Bahnstraße 76, 46147 Oberhausen den Bescheid des Kreises Wesel vom 
19.08.2024- Aktenzeichen 01067083551 (SB 19) erlassen. 
  
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich FD 36-1-1, 
Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 155 während der Öffnungszeiten vom 
Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 26.08.2024  
Kreis Wesel  
Der Landrat  
FD 36-1-1  
Im Auftrag  
gez. Lanfermann 

___________________________________________________________________ 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Renick 
Nector Bernadina 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Renick Nector Bernadina, 
letzte bekannte Anschrift Homberger Straße 418 in 47443 Moers, einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 27.08.2024, Aktenzeichen 36-1-3 
HPF KR-RB1111, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 166 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 27.08.2024 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  Becker 
___________________________________________________________________ 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Silyan 
Anatoliev Silyanov 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Silyan Anatoliev Silyanov, 
letzte bekannte Anschrift Heinrich-Bernts-Straße 5 in 46483 Wesel, einen Bescheid 
über eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 28.08.2024, Aktenzeichen 36-
1-3 HPF WES-QI513, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 166 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 28.08.2024 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  Becker 
___________________________________________________________________ 
 


